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Programm

Folgen des Ukraine-Kriegs 
für Lieferketten in der 
Stahldistribution

Störung der Geschäftsgrundlage

Preisanpassungsklauseln

Höhere Gewalt

Selbstbelieferungsvorbehalt



Der Betonstahl-Fall

Biegerei & 
Co. Handels 

GmbH
Viel-Immo-Bau 

GmbH

28.01.2022 
25 to Betonstahl 500 S (B) DIN 488

zu 835 EUR / to



Der Grobblech-Fall

Stahlhandel 
GmbH

Maschinenbau 
GmbH

Re-Roller 
S.p.A.

Brammen

Grobbleche

Metallurgisches Kombinat Asow-Stahl

19.11.2021: 
Rahmenvertrag 1.100 to 
Grobbleche auf Abruf ab sofort 
bis 31.12.2022



Der Handels-Fall

Stahlhandel 
GmbH

Steel 
Works Ltd.Kunden

Verkauf von 
Stahlprodukten 
zum Festpreis

Einkauf von 
Stahlprodukten 
zum Festpreis



Ukraine-Krieg und Sanktionen
24.02.2022: Invasion Russlands in der 
Ukraine, u.a. Zerstörung von 
Stahlwerken

- 28.02.2022: Personenbezogene 
EU-Sanktionen mit mittelbaren 
Auswirkungen u.a. für Severstal und 
MMK

- 15.03.2022 Verbot von Import von 
Stahlprodukten aus Russland und 
Belarus in die EU



Auswirkungen auf den Betonstahl Fall

Problem:

Biegerei & 
Co. Handels 

GmbH
Viel-Immo-Bau 

GmbH

EK-Preise Betonstahl

•Januar 2022: 820 EUR / to
•Februar 2022: 970 EUR / to
•März 2022: 1.180 EUR / to
•April 2022: 1.380 EUR / to

VK-Preis 835 EUR / to



Auswirkungen auf den Grobblech-Fall:

Stahlhandel 
GmbH

Maschinenbau 
GmbH

Re-Roller 
S.p.A. Brammen

Grobbleche

19.11.2021: 
Rahmenvertrag 1.100 to 
Grobbleche auf Abruf ab 
sofort bis 31.12.2022

Force Majeure! Schreiben vom 
03.03.2022:

Lieferausfall bzw. monatelange Lieferverzögerungen



„Auswirkungen“ auf den Handels-Fall:

Stahlhandel 
GmbH

Steel 
Works Ltd.Kunden

Verkauf von 
Stahlprodukten 
zum Festpreis
???

Beispiel 1:

Beispiel 2:(?)



Höhere Gewalt / „Force Majeure“



Ansatzpunkt 1

„Force Majeure bzw. 
„Höhere Gewalt“

Definition Rechtsprechung:

 von außen kommend
 ohne betrieblichen Zusammenhang
 nicht abwendbar

außergewöhnlich

unvorhersehbar

unvermeidbar



Vertragliche Definition von Force Majeure / höhere Gewalt

Ereignisse höherer Gewalt, insbesondere Kriege, Naturkatastrophen oder politische Unruhen und 
die damit verbundenen Auswirkungen berechtigen uns, die Lieferungen um die Dauer der 
Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn 
solche Ereignisse während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt stehen 
gleich währungs-, handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, 
von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinen- und Walzenbruch, Rohstoff-
und Energiemangel), Pandemien und deren Auswirkungen, Behinderung der Verkehrswege, 
Verzögerung bei der Einfuhr-/Zollabfertigung, Insolvenz unseres Vorlieferanten sowie alle sonstigen 
Umstände, die, ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen und Leistungen wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob die Umstände bei uns oder einem 
Vorlieferanten eintreten. Wird infolge der vorgenannten Ereignisse die Durchführung für eine der 
Vertragsparteien unzumutbar, so kann sie durch unverzügliche Erklärung in Textform vom Vertrag 
zurücktreten.

Deutsches Recht kennt keine „höhere Gewalt“! Daher vertragliche 
Vereinbarung der Voraussetzungen und Rechtsfolgen von „höherer Gewalt“ 
erforderlich!



Ist der Ukraine-Krieg „höhere Gewalt“?

Verträge vor dem 24.02.2022 / 15.03.2022:

Grundsätzlich Ja. Krieg ist typisches Beispiel für „höhere Gewalt“. Sanktionen wie 
das Importverbot gem. Art. 3g VO 2022/428 sind als „handelspolitische 
Maßnahmen“ ebenfalls typische Fälle von „höherer Gewalt“ ABER: Konkrete 
Auswirkungen auf den jeweiligen Vertrag müssen beurteilt werden! 

Verträge nach dem 24.02.2022 / 15.03.2022:
Eher nein.



Betonstahl-Fall: 
Eher nein - Betonstahl in Deutschland weiter verfügbar - auch 
(sehr viel) höhere Preise machen Lieferungen nicht „unmöglich“.

Grobblech-Fall: 
Eher ja, jedenfalls soweit konkrete Grobblechlieferungen von 
Vormateriallieferungen aus der Ukraine abhängig und keine 
Alternativen (kurzfristig) verfügbar. 

Handels-Fall: 
Eher nein - Lieferungen infolge höherer Preise nicht „unmöglich“. 
I.Ü. fraglich, ob Anstieg der Energiepreise (nur) durch den Ukraine-
Krieg ausgelöst.

Höhere Gewalt im konkreten Fall?



Störung der Geschäftsgrundlage



§ 313 BGB – Störung der Geschäftsgrundlage

Ansatzpunkt 2

„Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden 
sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die 
Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, 
wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann 
Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der 
vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am 
unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann."



§ 313 BGB: Voraussetzungen & Rechtsfolge

 Umstände Vertragsgrundlage
 schwerwiegende Veränderung
 nach Vertragsschluss
 Wenn Änderung bekannt gewesen wäre,  

kein Vertrag oder anderer Vertragsinhalt
 Festhalten am Vertrag unzumutbar

Rechtsfolge:

 Recht, Vertragsanpassung zu verlangen
 Wenn Anpassung nicht möglich oder 

unzumutbar, kann benachteiligter Teil 
vom Vertrag zurücktreten.



Grundsatz: Pacta sunt servanda!



Schwerwiegende Veränderung der Vertragsgrundlage

• Preiskalkulation ist i.d.R. keine  Geschäftsgrundlage (ist 
dem Vertragspartner i.d.R. nicht bekannt), daher ist mit 
Veränderungen der Marktpreise regelmäßig keine Störung 
der Geschäftsgrundlage verbunden.

• Lieferengpässe /  Ausfälle bei Vorlieferanten i.d.R. 
Geschäftsrisiko des Händlers

• Hier aber Störung der „großen Geschäftsgrundlage“:  
Erwartung der Parteien, dass sich die grundlegenden 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Rahmenbedingungen nicht durch Revolution, Krieg, 
Vertreibung, Hyperinflation oder eine (Natur-) Katastrophe 
ändern und die soziale Existenz nicht erschüttert werden. 



Störung nach Vertragsschluss 

Hier: 

 24. Februar 2022 Invasion Russlands in der Ukraine
 28. Februar 2022 Sanktionierung von best. Personen
 15.03.2022: Inkrafttreten Importverbot Stahl ex RUS / BLR 

= Zäsur – alle zeitlich nachfolgend geschlossenen Verträge 
kommt i.d.R. eine Berufung auf eine Störung der 
Geschäftsgrundlage nicht in Betracht.



• Das bloße Vorliegen einer Störung der Geschäftsgrundlage berechtigt nicht zu
einer Vertragsanpassung.

• Vielmehr muss hinzukommen, dass dem betroffenen Vertragspartner unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls das Festhalten am
unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Nicht jede
einschneidende Veränderung der bei Vertragsschluss bestehenden oder
gemeinsam erwarteten Verhältnisse rechtfertigt eine Vertragsanpassung.

• Beweislast: Die Partei, die sich auf eine Störung der Geschäftsgrundlage beruft,
muss beweisen, dass ihr ein Festhalten am unveränderten Vertrag unzumutbar
ist.

Festhalten am Vertrag unzumutbar



Preissteigerungen

Preissteigerung  Unzumutbarkeit?

 nicht Preisanstieg einzelner 
Leistungspositionen – Saldo entscheidend!

 Bloße Aufzehrung des Gewinns durch 
gestiegene Preise nicht ausreichend.

Dauer der Störung: längerer Zeitraum mit 
großen Mengen?

 Aber: Gefährdung der wirtschaftlichen 
Existenz / Insolvenzreife nicht erforderlich.



Wann liegt bei Preissteigerungen Unzumutbarkeit vor?

Einzelfall ist 
entscheidend, 

keine 
prozentualen 
Grenzen für 

Unzumutbarkeit



Rechtsfolge: Inhalt Vertragsanpassung?

Richtschnur: minimalinvasiver Eingriff – so weit wie 
möglich Aufrechterhaltung des Vertrags

• Recht des Verkäufers auf Preisanpassung, aber…

 Käufer trägt (natürlich) nicht sämtliche die Kalkulation 
übersteigende Kosten.
 Einzelfallbemessung unter Berücksichtigung der 
wechselseitigen Zumutbarkeit.

• Verkäufer muss Anpassung per Leistungsklage 
geltend machen.

• Mögliches Ergebnis: Preisanpassung für den 
Käufer unzumutbar

 Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag.



Vertragsanpassung - wie werden die Mehrkosten verteilt?



Betonstahl-Fall: Fraglich.

- ZWAR „große“ Störung der Geschäftsgrundlage mit unmittelbaren 
Auswirkungen auf den Betonstahl-Markt UND großer Preissprung (Februar –
April + ca. 42%)

- AUCH: Spezifikationskauf, § 375 HGB (Lieferung nach Bewehrungsplänen)

- ENTSCHEIDEND: Preisbindungsfrist? (Bevorratung nicht für mehrere Jahre 
möglich); beauftragte Mengen? (Bevorratung von z.B. 20.000 to nicht möglich / 
würde zu viel Liquidität binden)

Störung der Geschäftsgrundlage im konkreten Fall? (1)



Grobblech-Fall: Eher ja.

-Vormateriallieferung aus der Ukraine nicht mehr möglich. 
-ABER offene Frage: Nur Recht auf Lieferzeitverlängerung bzw. Preisanpassung für 
Brammen aus anderen Quellen? Oder Rücktrittsrecht des Lieferanten? Einzelfall!

Handels-Fall: Zeitpunkt dürfte Fall entscheiden. 

-zu Beginn des Ukraine Krieges eher nein, weil – jedenfalls bis Juni 2022 –
Energielieferungen aus Russland z.T. noch funktionierten. 
-Spätere Energiepreisanstiege eher ja, soweit Verursachung durch den Ukraine-Krise 
nachgewiesen wird.

Störung der Geschäftsgrundlage im konkreten Fall? (2)



Preisanpassungsklauseln



Nachträgliche Preisanpassung

• Ohne Vereinbarung: Keine Preisanpassung möglich.

• Individualvertragliche Preisanpassungsregelung: Im 
Rahmen von Preisklauselgesetz zulässig!

• Formularmäßige Preisanpassungsregelung:
Tendenz des BGH: regelmäßig unangemessene 
Benachteiligung des Vertragspartners und daher 
unwirksam



Preisklauselgesetz / Preisklauselverbot



Kostenelementeklauseln: Anforderungen des BGH

• Berechtigtes Interesse des Verwenders
(+) bei befristeten Verträgen von mindestens 9 Monaten

• Kostenänderung nicht vorhersehbar

• Offenlegung der Kostenelemente und Gewichtung bei der 
Kalkulation des Gesamtpreises

• Saldierung mit Kostenreduzierung

• Keine zusätzlichen Gewinnerzielungsmöglichkeiten

• Preisanpassung in beide Richtungen

• Transparenz + Nachvollziehbarkeit der Kostenelemente

• Produktspezifische Berechnung / keine allgemeine 
produktübergreifende Kalkulation

• Festlegung des Zeitpunkts der Kostenanpassung



Praxisbeispiele für Preisklauseln in AGB (Wirksam?)



Unbedenklich: Vereinbarung von Preisbindungsfristen

Beispiel: 

„Dieser Preis ist ein Festpreis für Abrufe / Lieferungen 
bis zum … . Danach ist er unter Berücksichtigung 
zwischenzeitlicher Erhöhungen / Senkungen der 
Marktpreise neu zu verhandeln.“



Selbstbelieferungsvorbehalt



Selbstbelieferungsvorbehalt

„Unsere Lieferverpflichtung steht unter 
dem Vorbehalt richtiger und 
rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei 
denn, die nicht richtige oder verspätete 
Selbstbelieferung ist durch uns 
verschuldet.“ 

- Von der Rechtsprechung anerkannt – auch in AGB!

- Selbstbelieferungsvorbehalt  = Auflösende Bedingung, 
d.h. Liefervertrag wird aufgelöst, wenn Vorlieferant die 
Lieferung verweigert! 

- Strenge Voraussetzungen für Berufung auf 
Selbstbelieferungsvorbehalt

„Nie war er so wertvoll 
wie heute“
„Nie war er so wertvoll 
wie heute“



Anforderungen der Rechtsprechung

1. Vereinbarung des Selbstbelieferungsvorbehaltes 
(individualvertraglich / AGB), da SBV nicht gesetzlich vorgesehen.

2. Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts vor
Verkaufskontrakt über gleiche Ware, mindestens die gleiche Menge, 
gleiche Qualität und gleiche Lieferzeit

3. Keine Eindeckung bei einer „unseriösen“ Lieferquelle

4. Weigerung des Lieferanten, vertragsgemäß zu beliefern bzw. 
verzögerter Lieferung. 

5. Z.T.: Unverzüglich Anzeige und Abtretung der Ansprüche aus dem 
Deckungsgeschäft an den Käufer erforderlich. 
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Etwas mehr Durchblick?



Kostenlose Erstberatung

* Fragen Sie  nach einem Anwalt oder 
einer Anwältin Ihrer Wahl 
(Fachgebiete unter www.hp-
legal.com)

* Für BDS-Mitglieder ist die 
Erstberatung kostenfrei (RVG 
Gebühren hierfür übernimmt der BDS)

* Weitere Gebühren nur nach 
Vereinbarung!


